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______________________________________ 

Wiener Wasser  
Fachgruppe  Gebühren  
Grabnergasse 4-6  
1060 Wien  

Fachgruppe Gebühren 
Grabnergasse 4-6 
1060 Wien 
Tel.: +43 1 599 59 31940 
Fax: +43 1 599 59 99 31326 
gebuehren@ma31.wien.gv.at 
wien.gv.at/wienwasser 

Wasserzählerübernahme  

Ich (wir) zeige(n) hiermit an, dass ich (wir) den o.a. Wasseranschluss samt Wasserzähler mit 

STICHTAG ______________________ als neue/r Wasserabnehmer*in übernommen habe(n). 

Konto  Nr.:     _____________________________  Name:  ___________________________________   

Wasserzähler Nr.:   _____________________________  Adresse:  ___________________________________   

Objektadresse:   _____________________________  Zustellung an:  ___________________________________   

KG/EZ:   _____________________________  Zustelladresse:  ___________________________________   

       Wir bitten  Sie,  die auf dem  Wasserzähler  in  der  schwarzen  Umrandung   
       angezeigten schwarzen ZIFFERN in die Kästchen einzutragen.                      

   Verwendungszweck:  
   (bitte  ankreuzen)  

o Haus
o Garten
o Betrieb
o Sonstiges

Ich (wir)  ersuche(n),  mir  (uns)  gemäß  den   
gesetzlichen  Bestimmungen  die Wasser-/   
Abwassergebühren vorzuschreiben.  

Gleichzeitig gebe(n) ich (wir) den Zählerstand per 

__________________ bekannt. 

Ort, Datum, Unterschrift 

Sehr geehrte/r Wasserabnehmer*in! 

Gemäß §   7 Wasserversorgungsgese tz - WVG, L GBl. für Wien N r. 10/1960, i.d.g.F. , ist Wasse  rabnehmer*in grundsätzlich die/der   
Grundeigentümer*in. Bei schriftlicher Z  ustimmung der Grundeigentümer*innen die nutzungsbe rechtigte Person. 
Gemä  ß § 17 Abs. 1 WVG darf die  Abgabe von Wass er aus den  städtischen  Wasserleitunge  n nur auf Grund einer schriftlich en Anmeldung 
des Wasserabne hmers unter Vorlage der für den Wasserbezu g  und die Gebühre npfli cht maßgebenden Unterlagen  erfolgen. Änderungen in der 
Person  der Wasserabnehmer*innen, in der Art des Wasserbezuges sowie das Ende des Wasserbezuges sind der Behörde binnen zwei Wochen 
schriftlic h  anzuze ige n.                  
Sollte n Gebührenvorschreibunge  n bis  zum  Stichta g  der Übergabe  vo n de n  bisherigen Wasserabne hmer*i nnen nicht be glichen werden, so haften   
Sie gemäß § 25 WVG und § 23 Kanalräumungs - und Kanalgebührengese tz – KKG, LGBl. für Wien Nr. 2/1978       , i. d.g.F. für d ie offe nen B eträge.  

           

Mit freundlichen Grüßen 
Wiener Wasser Fachgruppe Gebühren 

Verkehrsverbindung: Linie 57A: Station Brückengasse oder Hirschengasse, Linien 12A und 14A: Station Reinprechtsdorfer Brücke, U4: Station Pilgramgasse; 
                     Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30-15.30 Uhr;https://www.wien.gv.at/info/datenschutz/magistrat/ 
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